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Michael Popp

Handbuch Reisekostenrecht

14., neubearb. Auflage, 441 Seiten 
45,00 EUR
ISBN: 978-3-89577-537-6
Datakontext

Das Reisekostenrecht steht im stän-
digen Fokus von höchstrichterlichen 
Entscheidungen des Bundesfinanzhofs 
sowie Erlassen und Rundschreiben der 
Finanzverwaltung. Man erinnere nur 
an die Verfassungswidrigkeit der Pend-
lerpauschale. Allein hierdurch ergaben 
sich erhebliche Konsequenzen für die 
Zukunft, aber auch für die Vergangen-
heit. Zudem wurde das Reisekostenrecht 
2008 komplett überarbeitet.

Mit der Neuauflage dieses bewährten 
Handbuchs sind Arbeitgeber, Perso-
nalpraktiker und jeder Dienstreisende 
wieder auf den neuesten Stand. 

Erörtert werden Zweifelsfragen, Neure-
gelungen und Entwicklungen im kom-
plexen Feld des Reisekostenrechts. Sie 
erfahren zum Beispiel wie die so ge-
nannte Dreimonatsfrist bei Dienstreisen 
abläuft, was das Finanzgericht zur Dau-
er, in der Verpflegungskosten gezahlt 
werden können, sagt und wie eine 
Einsatzwechseltätigkeit jetzt zu behan-
deln ist. Ebenso werden Themenkreise, 
angefangen bei grundlegenden Abrech-
nungsmethoden und Stolperfallen, bis 
hin zu strittigen Einzelfragen behandelt.

Der umfangreiche Anhang enthält die 
einschlägigen Gesetze, Richtlinien und 
Verwaltungsanweisungen im Wortlaut. 

Darüber hinaus sind auch die einschlä-
gige Rechtsprechung in Leitsätzen und 
Auszügen wiedergegeben. Damit stehen 
dem Leser alle wichtigen Informationen 
zur Verfügung.

Das Werk überzeugt durch seine klare 
Systematik, die gezielte und schnelle 
Problemlösungen ermöglicht. Überzeu-
gend ist außerdem die durch besonders 
viele Beispiele dokumentierte Praxisnä-
he des Buches.

Reinhart Nagel 

Lust auf Strategie

2., aktualisierte und erweiterte Auflage, 
169 Seiten
19,95 EUR
ISBN: 978-3-7910-2872-9
Schäffer-Poeschel Verlag

Unternehmen brauchen Visionen, Ziele 
und Strategien, um die eigene Unterneh-
menszukunft erfinden zu können. Folg-
lich werden Unternehmensstrategien als 
ein wesentlicher Faktor für den Erfolg 
oder den Misserfolg von Unternehmen 
angesehen. Doch wie können in einer 
sich schnell verändernden Umwelt und 
für hoch komplexe Systeme Strategien 
entwickelt und implementiert werden?

Zur Beantwortung dieser Frage gibt der 
Autor eine gut strukturierte und leicht 
verständliche Einführung in das Thema 
Unternehmensstrategie. Er beschreibt 
bewährte Modelle und Instrumentarien 
der Strategieentwicklung und Implemen-
tierung und führt in den systemischen 
Denkansatz der Strategieentwicklung 
ein. 

Dargestellt werden zunächst die vier 
verschiedenen Ansätze der Strategie-
entwicklung: Die intuitive Strategieent-
wicklung, die expertenorientierte Strate-
gieentwicklung, die evolutionäre Form 
der Strategieentwicklung und die sys-
temische Strategieentwicklung. Sodann 
zeichnet der Autor Schritt für Schritt den 
idealtypischen Verlauf der Entwicklung 
einer Strategie von der ersten Idee bis zu 
einer „fertigen“ Kommunikationsunterla-
ge nach. Eine solche Prozessarchitektur 
verschafft die notwendige Orientierung 
bei der Entwicklung der eigenen Stra-
tegie, denn im „wirklichen Leben“ hält 
sich ein Strategieprozess selten an ein 
Drehbuch. 

Erklärtes Ziel des Autors ist, konkrete Hil-
festellungen bei den praktischen Details 
des strategischen Entwicklungsprozesses 
zu geben. Auf ausführliche theoretische 
Ausführungen der Kernkonzepte wurde 
daher in diesem Buch verzichtet. Insge-
samt werden Themen auf unterschied-
lichen Ebenen behandelt. Das Thema 
Strategie in Form eines lehrbuchartigen 
Überblicks, das Thema Prozess- und 
Analysemethoden in Form von Über-
sichten und Checklisten und schließlich 
das Thema systemische Strategieent-
wicklung in Form einer diskursiven 
Annäherung an das Thema. 

Der Leser lernt, welche verschiedenen 
Instrumente er zur Strategieentwicklung 
einsetzen kann und in welchen Phasen 
eine Strategieentwicklung abläuft. Nicht 
zuletzt soll – wie der Titel bereits ankün-
digt – dem Leser Lust gemacht werden, 
im eigenen Verantwortungsbereich stra-
tegische Diskussionen anzuzetteln und 
zu stimulieren.

Fachliteratur
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Kinderbetreuungskosten und 
Betriebsratsarbeit 

Frage: Ein weibliches freigestelltes Mit-
glied unseres Betriebsrats, das auch dem 
Gesamtbetriebsrat angehört, stellt uns für 
die Zeit einer auswärtigen Gesamtbe-
triebsratssitzung die Kosten einer Tages-
mutter in Rechung. Wir sind jedoch der 
Auffassung, dass Kosten der privaten Le-
bensführung nicht erstattungsfähig sind. 
Uns werden nun rechtliche Schritte 
angedroht. Können diese Aussicht auf 
Erfolg haben?

Antwort: Nach § 40 Abs. 1 BetrVG hat 
der Arbeitgeber die Kosten zu tragen, die 
einem Mitarbeiter durch seine Betriebs-
ratsarbeit entstehen. Übernahmefähig 
sind aber nur solche Kosten, die für eine 
sachgerechte Interessenwahrnehmung 
auch erforderlich sind. Ob dazu auch 
die finanziellen Aufwendungen einer 
Kinderbetreuung zählen, ist umstritten. 

Voraussetzung wäre aber in jedem Fall, 
dass die Kinder noch in einem Alter sind, 
das eine Betreuung erforderlich macht. 
Dazu verweist die Rechtsprechung auf 
§ 6 Abs. 4 b) ArbZG. Dort wird besonde-
rer Betreuungsbedarf bis zur Altersgren-
ze von 12 Jahren angenommen.

Ausgeschlossen ist ein Anspruch auf 
Kostenübernahme in jedem Fall dann, 
wenn eine anderweitige Betreuung, z.B. 
durch Familienangehörige, möglich ist. 
Das Merkmal der Alleinerziehung ist 
daher für sich genommen nicht ausrei-
chend (LAG Nürnberg 17.11.2008 – 5 
TaBV 79/07).

Kündigung auch bei 
Schrottdiebstahl zulässig?

Frage: Ein Mitarbeiter unseres Hauses 
hat, wie er selbst einräumt, unerlaubt Me-
tallschrott, der für die laufende Produkti-
on nicht mehr zu verwenden war, ohne 
vorherige Nachfrage an sich genommen 
und für eigene Zwecke verkauft. Wir 
haben dem Mitarbeiter daraufhin fristlos 
wegen Diebstahls gekündigt.

Die Mitarbeitervertretung hat aber be-
dauerlicherweise der Kündigung nicht 
zugestimmt. Sie ist der Auffassung, eine 
Kündigung sei in diesem Falle unange-
messen und habe vor Gericht keinen 
Bestand, da es sich um wertlosen Pro-
duktionsausschuss gehandelt habe. Ist 
diese Auffassung zutreffend? 

Antwort: Jede Straftat stellt für sich ge-
nommen einen Kündigungsgrund dar. 
Nach der Rechtsprechung des BAG 
kann auch der Diebstahl von Sachen 
mit geringen oder gar keinen Wert eine 
fristlose Kündigung rechtfertigen, wenn 
das Vertrauen in den Arbeitnehmer so 
stark gestört ist, dass dem Arbeitgeber die 
Fortsetzung der Zusammenarbeit nicht 
mehr zumutbar ist (BAG, 12.08.1999 – 2 
AZR 923/08). Hier kommt es immer auf 
die Details des Einzelfalls an.

In der vorzunehmenden Interessenab-
wägung sind dazu auch das Alter des 
Mitarbeiters, seine Position im Unter-
nehmen, die Beschäftigungsdauer sowie 
weitere soziale Aspekte zu berücksichti-
gen. Nur weil es sich bei dem Diebesgut 
um Schrott oder Abfallprodukte handelt, 
wird eine Kündigung jedenfalls nicht 
unwirksam. Auch in solchen Fällen ent-
scheidet allein der Arbeitgeber, wie mit 
seinem Eigentum verfahren werden soll, 
insbesondere unter dem Gesichtspunkt 
der weiteren Verwertung (LAG Rhein-
land-Pfalz, 18.10.2005 – 5 Sa 341/05).

Die Probezeitkündigung und 
der Betriebsrat

Frage: Wir beabsichtigen das Arbeitsver-
hältnis einer Mitarbeiterin innerhalb der 
vertraglich vereinbarten Probezeit zu be-
enden. Hierüber haben wir den Betriebs-
rat informiert. Allerdings werden weitere 

Informationen von uns verlangt, was wir 
für überflüssig halten, da es sich ja um 
eine Kündigung während der Probezeit 
handelt. Riskieren wir einen Formfehler, 
wenn wir bei unserer Haltung bleiben?

Antwort: Nach § 622 Abs. 3 BGB kön-
nen die Parteien eine sechsmonatige 
Probezeit vereinbaren. In dieser Zeit 
kann das Arbeitsverhältnis mit einer 
Frist von 2 Wochen gekündigt werden. 
Obwohl sich beide Parteien somit vor-
behalten, innerhalb dieser Frist eine 
weitere Zusammenarbeit zu überlegen, 
ist der Betriebsrat auch bei dieser Form 
der Kündigung zu beteiligen. Nach 
§ 102 BetrVG ist der Betriebsrat vor jeder 
Kündigung zu hören. Hierbei hat der 
Arbeitgeber auch die Kündigungsgründe 
mitzuteilen.

Zu beachten ist aber, dass keine Über-
prüfung stattfindet, ob eine Kündigung 
in der Probezeit sozial gerechtfertigt 
i.S.d. § 1 KSchG ist. Der Arbeitgeber soll 
sich über die Leistung und das Verhalten 
eines neuen Mitarbeiters während der 
Probezeit ein Urteil bilden können und 
im Falle eines negativen Eindrucks das 
Arbeitsverhältnis ohne größere Hinder-
nisse beenden können (BAG 23.04.2008 
– 6 AZR 516/08). 

Daraus folgt, dass zumindest im Falle 
einer Kündigung wegen mangelnder 
Leistung außer dem Kündigungsgrund 
und den üblichen Angaben zur Person 
keine weiteren Informationen, wie z.B. 
Unterhaltspflichten etc. gemacht wer-
den müssen. Bei einer Kündigung aus 
anderen Gründen kann dies jedoch er-
forderlich sein.

Ihre Fragen zu diesen und anderen Themen beantwortet Ihnen 

Dirk Lenzing, RA – Tätigkeitsschwerpunkt Arbeitsrecht

Rechtsanwälte Frönd, Nieß, Lenzing, Leiers  
(Münster)

Wenden Sie sich an: office@ius-flash.de

Leserfragen
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Kommunikation nötig: Personal
chefs sollten Kurzarbeiter auf 
mögliche Steuernachzahlungen 
hinweisen

Personalchefs in Firmen, die Kurzarbeit 
fahren müssen, sollten betroffene Mitar-
beiter auf mögliche Steuernachzahlun-
gen im kommenden Jahr hinweisen. Das 
ergibt sich aus einer aktuellen Mitteilung 
der Regionalträger der Deutschen Ren-
tenversicherung. Demnach muss Kurz-
arbeitergeld selbst zwar nicht besteuert 
werden, es unterliegt jedoch dem sog. 
Progressionsvorbehalt des §  32b Ein-
kommensteuergesetz.

Sofern also außer Lohn und Trans-
ferleistungen keine weiteren Einkünfte 
bestehen, wird bei der Einkommensteu-
ererklärung 2009 eines kurzarbeitenden 
Beschäftigten der Betrag zur Berechnung 
des Steuersatzes zugrunde gelegt wer-
den, der der Summe von Arbeitsentgelt 
und Kurzarbeitergeld einspricht. Da vom 
Arbeitgeber aber zuvor i.d.R. nur Steuern 
auf das Arbeitsentgelt abgeführt wurden, 
„rutscht“ der Betroffene unter Umstän-
den in der Steuerprogression nach oben 
– Nachzahlungen würden fällig.

@Weitere Informationen finden 
Sie im Internet unter: http://

www.ihre-vorsorge.de/Kurzarbeiter 
geld-und-Steuern.html

Einfach fantastisch: Das 
menschliche Gehirn

Der Mensch kann ohne Probleme in 
Fantasiewelten eintauchen, ohne den 
Bezug zur tatsächlichen Welt zu ver-
lieren. 

Grund dafür ist: Das Gehirn verarbeitet 
Realität und Fiktion in verschiedenen 
Regionen. Das konnte ein Forscherteam 
des Leipziger Max-Planck-Instituts für 
Kognitions- und Neurowissenschaften 
nachweisen.

Gilt es, tatsächliche Inhalte aufzuneh-
men, werden die Bereiche im Gehirn 

angesprochen, die auch bei dem Rück-
griff auf das autobiografische Gedächtnis 
aktiv werden, haben die Wissenschaftler 
festgestellt.

Aus dieser Beobachtung heraus stellten 
die Leipziger Wissenschaftler die Hypo-
these auf, „dass für die kognitive Verar-
beitung realer Inhalte folglich persönlich 
relevante Erfahrungen und Kenntnisse“ 
der Menschen eine Rolle spielen. Die-
se Vermutung bestätigte sich in einem 
Versuch.

In dem wissenschaftlichen Experiment 
hatten die Teilnehmer die Aufgabe, Sät-
ze von fiktiven, von öffentlich bekannten 
Personen und von Freunden wie von 
Familienmitgliedern zu lesen. Das Er-
gebnis zeigte, wie Dr. Anna Abraham, 
leitende Wissenschaftlerin der Studie, 
erklärt, „dass Familienmitglieder oder 
Freunde, zu denen eine persönliche 
Bindung besteht, eine hohe Relevanz 
genossen haben“. Deutlich eingebüßt 
an Wichtigkeit haben die öffentlich 
bekannten Personen und völlig nach 
hinten gefallen in der Wichtigkeit sind 
die fiktiven Gestalten.

@ Mehr über das Experiment der 
Max-Planck-Forscher kann im 

Internet gelesen werden: http://idw-
online.de/pages/de/news309688

WSI legt Arbeitskampfbilanz 
des Jahres 2008 vor

Mehr Arbeitnehmer beteiligten sich im 
Jahr 2008 an Streiks, gleichzeitig war 
das Streikvolumen im Vergleich zum 
Jahr 2007 rückläufig: Auf diesen Nenner 
bringt das Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftliche Institut (WSI) in der Hans-
Böckler-Stiftung die Arbeitskampfbilanz 
des letzten Jahres.

Rund 542.000 Arbeitstage fielen im Jahr 
2008 „nach vorsichtiger Schätzung“ 
des WSI durch Warnstreiks aus. Nach 
den Ermittlungen des WSI sind das rund 
25 Prozent weniger als im Jahr 2007. 

Gleichzeitig lag die Zahl bei 1,6 Milli-
onen Beschäftigten, die sich an Arbeits-
kämpfen beteiligt hatten. Im Jahr 2007 
nahmen an Arbeitsstreiks rund 600.000 
Frauen und Männer teil.

Die Schlussfolgerung des WSI-Arbeits-
kampfexperten Dr. Heiner Dribbusch 
daraus lautet: „Es gab relativ kurze 
Streiks mit vielen Beteiligten. Das spricht 
für das hohe Mobilisierungspotenzial in 
den Tarifrunden“.

Im internationalen Vergleich ist Deutsch-
land - so das WSI - damit „nach wie vor 
eher streikarm“. Für den Betrachtungs-
zeitraum 1998 bis 2007 würden sich 
auf Basis der amtlichen Statistik „durch-
schnittlich rund vier arbeitskampfbe-
dingte Ausfalltage im Jahr pro 1.000 
Beschäftigte“ und somit ein Platz am 
unteren Ende der Vergleichsstatistik er-
geben.

@ Weitere WSI-Informationen 
über die Arbeitskämpfe im Jahr 

2008, die Unterschiede zwischen 
der offiziellen Streikstatistik und der 
WSI-Statistik sowie über die inter-
nationale Vergleichsstatistik finden 
Sie als PDF-Datei zum Download 
unter http://www.boeckler.de/pdf/
pm_ta_2009_04_21.pdf  

Mittelpunkt: Personalarbeit und 
Weiterbildung 

Professionelle Personalarbeit und Perso-
nalentwicklung gehören zusammen: In 
Unternehmen eine Binsenweisheit, in 
Weiterbildungseinrichtungen ein neuer 
Trend, wie eine Publikation des Deut-
schen Instituts für Erwachsenenbildung 
aufzeigt.

Der aktuelle Studientext verdeutlicht, 
wie moderne Personalarbeit in der Wei-
terbildung aussehen kann: Die Grund-
lagen der Personalentwicklung und der 
Mitarbeiterführung werden vorgestellt, 
ihr Nutzen wird beschrieben und es 
wird gezeigt, wie die Instrumente in 

Service
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Einrichtungen der Weiterbildung genutzt 
werden können.

Nach Angaben des Deutschen Instituts 
für Erwachsenenbildung liefert die Pub-
likation „die theoretischen Grundlagen 
für die verschiedenen Arbeitsfelder der 
Personalentwicklung“. Rund wird die 
Zusammenstellung durch das Berück-
sichtigen der Instrumente für das Erfolgs- 
und Qualitäts-Controlling.

@ Der Studientext „Personalent-
wicklung und Mitarbeiterfüh-

rung in Weiterbildungseinrichtun-
gen“ von Mona Pielorz ist erschienen 
im W. Bertelsmann Verlag, ISBN 
978-3-7639-1965-9. Die Publikation 
hat einen Umfang von 110 Seiten und 
kostet 18,90 EUR.

Studie: Frauen sind ehrgeizig 
und Männer geduldig

Männliche Führungskräfte beschreiben 
sich als leistungsorientiert und geduldig, 
Managerinnen charakterisieren sich in 
ihrem Job als einfallsreich, einfühlend 
und ehrgeizig: Dies sind Ergebnisse einer 
Studie über Führungskompetenzen des 
Berufsverbandes „die Führungskräfte“ 
(dFK) und der Universität Hamburg.

Dass es Unterschiede im Führungs-
verhalten gibt, wundert wenig: Die 
Geschlechter sind eben auch in Füh-
rungspositionen nicht gleich. Doch vor 
Überraschungen bei dem Auswerten der 
Fragebogen waren die Wissenschaftler 
nicht gefeit.

So macht Professor Dr. Matthias Burisch, 
Fachbereich Psychologie, deutlich, dass 
die höheren Werte der Frauen bei 
Durchsetzungsfähigkeit und Entschei-
dungsfreudigkeit nicht vermutet worden 
sind. „Wahrscheinlich handelt es sich 
um einen Selektionseffekt“, so der Psy-
chologe. Denn Frauen, die es so weit 
schafften, müssten „schon ein bisschen 
besonders sein“.

Nicht nur das Geschlecht, insbesondere 
die Branche entscheidet signifikant da-
rüber, ob Führungskräfte sich eher als 
Theoretiker oder Praktiker verstehen, ob 
sie glauben risikofreudig zu sein oder 
eher auf den Wissensaustausch setzen.

Beispielsweise sehen sich die Han-
delsmanager überwiegend als Macher 
und die Führungskräfte im Finanzsektor 
beschreiben sich als risikofreudig - honi 
soit qui mal y pense.

@Mehr über die Führungskom-
petenz-Studie hat der Berufs-

verband dFK auf seinen Webseiten 
veröffentlicht und kann hier nach-
gelesen werden www.lexisnexis.de/
aktuelles/159936

BAuA: Länge der Arbeitszeit 
beeinflusst deutlich die 
Gesundheit

Länge der Arbeitszeit und gesundheit-
liches Wohlbefinden stehen in einem 
direkten Zusammenhang: Je mehr Ar-
beitsstunden Beschäftigte leisten, umso 
eher leiden sie unter Schlafstörungen, 
Rückenschmerzen oder Herzbeschwer-
den. Das zeigen vier europäische Er-
hebungen, die von der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) ausgewertet worden sind.

Für die BAuA gilt es als gesichert und 
generalisierbar, „dass längere Arbeits-
zeiten mit einer deutlichen Erhöhung 
des Beeinträchtigungsrisikos zusammen-
hängen“. Ein Beispiel dafür sind Schlaf-
störungen.

Von den Teilzeitbeschäftigten mit we-
niger als 19 Arbeitsstunden je Woche 
berichten rund 10 Prozent der Befragten 
über Schlafstörungen. Dieser Anteil ver-
doppelt sich in der Gruppe der Beschäf-
tigten mit 35 bis 44 Wochenstunden. Auf 
25 Prozent schnellt dieser Wert bei den 
Männern und Frauen, die eine Arbeits-
woche von mehr als 60 Stunden haben.

Nachgewiesen werden kann zudem eine 
Wechselwirkung zwischen Schichtar-
beit, Arbeitszeit und Schlafstörungen: 
Beschäftigte in Schichtarbeit berichten 
umso häufiger von Schlafstörungen, je 
länger ihre Wochenarbeitszeiten sind.

Vergleichbare Zusammenhänge ergeben 
die Analysen für Rückenschmerzen, 
Herzbeschwerden oder psychovegetati-
ve Beeinträchtigungen.

Als Fazit aus ihrer aktuellen Analyse 
empfiehlt die BAuA, bei einer Diskussi-
on um eine längere Arbeitszeit nicht nur 
die wirtschaftlichen Kriterien heranzu-
ziehen, sondern auch „unbedingt deren 
gesundheitliche und soziale Effekte“ zu 
berücksichtigen.

@ Der Fachbeitrag „Lange Arbeits
zeiten und Gesundheit“ steht 

unter der Adresse www.lexisnexis.
de/aktuelles/160220 als PDF-Datei 
(550 KB) zum Download zur Verfü-
gung.

Service
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Kurzarbeit – Handlungsschritte des Betriebsrats
Wie muss der Betriebsrat vorgehen, wenn er erfährt, dass der Arbeitgeber Kurzarbeit einführen will:

1)	 Geltendmachen des Mitbestimmungsrechts (gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG)

a)	 hinsichtlich der Frage

–	 ob Kurzarbeit eingeführt wird und wenn ja,

–	 in welchen Betriebsteilen,

–	 in welchem Umfang und

–	 in welcher Art und Weise (Erstellung von Dienstplänen)

b)	 streitig, ob auch hinsichtlich der Frage

–	 des finanziellen Ausgleichs von Einkommenseinbußen

2)	 Prüfung der vorliegenden Informationen 

a) Liegen Betriebsrat Informationen vor bezüglich/in Form von

–	 Produktions- und Umsatzzahlen

–	 Auftragslage

–	 Reichweite der vorhandenen Aufträge

–	 Entwicklung des Lagerbestands

–	 Vergleichszahlen aus dem Vorjahr

–	 Planzahlen für das laufende sowie das folgende Geschäftsjahr

–	 kurzfristige Erfolgsrechnung

–	 Wirtschaftsprüferbericht des vorangegangenen Jahres

b)	 Verfügt ggf. Wirtschaftsausschuss über diese Informationen?

3)	 Anfordern der notwendigen Informationen (gemäß § 80 Abs. 2 BetrVG) 
soweit die Prüfung nach 2) ergibt, dass die erforderlichen Unterlagen noch nicht vorliegen, vom Arbeitge-
ber anfordern

4)	 Hinzuziehen eines Sachverständigen (§ 80 Abs. 3 BetrVG)

Voraussetzungen:

–	 Erforderlichkeit

–	 Vereinbarung mit dem Arbeitgeber

5)	 Vorbereitung der Verhandlungen

a)	 Handlungsbedarf und -spielraum festlegen

–	 Prüfung der Unvermeidbarkeit des Arbeitsausfalls

–	 Prüfung von Alternativen zur Kurzarbeit, z.B.

1.	 Versetzung von Arbeitnehmern

2.	 Produktion „auf Lager“

3.	 Vorziehen von Reparatur-, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten

4.	 Verringerung des Einsatzes von Leiharbeitnehmern

5.	 Reduzierte Einsatz von Fremdfirmen

Checkliste
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6.	 Rückgängigmachen von Outsourcing

– Prüfung der wirtschaftlichen Vertretung der Alternativen

b)	 Festlegen der Verhandlungsziele

–	 Durchsetzen der – wirtschaftlich vertretbaren – Alternativen zur Verhinderung der Kurzarbeit 
soweit Verhinderung von Kurzarbeit nicht möglich:

–	 Reduktion der Kurzarbeit auf ein notwendiges Mindestmaß

–	 Verteilung der Kurzarbeit auf möglichst viele Beschäftigte

–	 Kompensation des Verdienstausfalls durch eine (zumutbare) Zuzahlung des Arbeitgebers

–	 Verpflichtung des Arbeitgebers zur Unterlassung von betriebsbedingten Kündigungen während der 
Kurzarbeit

c)	 Erarbeitung eines Verhandlungskonzepts

–	 Benennung von Verhandlungsführern

–	 Ausarbeitung der Vorschläge zur Vermeidung von Kurzarbeit

–	 Darlegung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit

–	 Festlegen unverzichtbarer Verhandlungspositionen

–	 Vorbereitung möglicher Kompromisse

6)	 Information der Belegschaft

über

a)	 geplante Einführung von Kurzarbeit

b)	 Erläuterung der Gegenvorschläge des Betriebsrats (soweit vorhanden)

c)	 Darlegung der Forderungen des Betriebsrats

7)	 Verhandlungen mit Arbeitgeber

Ergebnis:

a)	 Kurzarbeit unvermeidbar 
Nachteilsausgleich für Beschäftigte gesichert 
dann: Zustimmung des Betriebsrats, Abschluss einer Betriebsvereinbarung

b)	 Kurzarbeit nicht unvermeidbar oder Nachteilsausgleich nicht ausreichend 
Kompromiss mit Arbeitgeber nicht möglich 
dann: Einschalten der Einigungsstelle

Checkliste
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